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Nutzungsvereinbarung Sportheim Gevelinghausen 

 
zwischen 

dem TuS „Sportfreunde“ Gevelinghausen e. V., Am Losenberg 18, 59939 Olsberg 

(nachstehend „Verein” genannt), vertreten durch  

 

_____________________________________________________________ (Name / Position) 

 

und 

 

Vorname, Name _________________________________________ des Nutzers*in. 

 

Anschrift ____________________________________________________________________ 

 

Der Sportverein überlässt dem Nutzer*in sein Sportheim auf der Sportanlage an der Kreisstraße 

zwischen Gevelinghausen und Ostwig zur privaten Nutzung. 

Die Nutzung umfasst den Vereinsraum, die Toilettenanlagen sowie die Außenflächen 

ausgenommen des Rasenplatzes (auch keine Zeltnutzung). Weitere Räume können nur nach 

Absprache genutzt werden.  

 

Nutzungsdauer ab 13 Uhr des gemieteten Tages bis 11 Uhr des Folgetages. Änderungen müssen 

im Vorfeld besprochen werden. 

 

Nutzungsentgelt pro Tag inkl. Wasser und Strom:     75,00 € 

 

Folgende Zusatzleistungen können bei Bedarf gebucht werden: 

Nutzung Stromaggregat:           € 

Pellets für Pelletofen, 8,00 € je angefangenem Sack:       € 
Bitte vorher ankündigen (eigenes Brennmaterial darf nicht eingefüllt werden!) 

Müllentsorgung über vereinseigenen Müllbehälter, 15,00 € od. anteilig:     

 

Gesamtbetrag:          ___________€ 

 

Sofern der Mieter*in von der Nutzung keinen Gebrauch macht, werden folgende 

Stornierungskosten erhoben: 

Absage bis 5 Wochen vor Mietbeginn:  keine Stornierungskosten 

Absage bis 1 Woche vor Mietbeginn:  25,00 € 

Danach:      35,00 € 

 

Sämtliche Kosten der Vermietung sind bis zu 7 Tage nach Mietdatum auf folgendes Konto zu 

überweisen: 

Sparkasse Hochsauerland 

IBAN: DE40 4165 1770 0000 0014 95 

BIC: WELADED1HSL 

 

Die Übergabe des Objektes erfolgt im Beisein eines Vorstandsmitgliedes des Vereins sowie dem 

Nutzer*in. Für die Dauer der Nutzung erhält der Nutzer*in einen Schlüssel zu den Räumen und 

Anlagen. Dieser ist bei Rückgabe des Objektes dem Vorstand auszuhändigen. Bei Verlust 
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berechnet der Verein dem Nutzer*in die Schloss- und Schlüsselaustauschkosten. 

 

 

Der Nutzer*in verpflichtet sich, nach Verlassen der Anlage dafür zu sorgen, dass der 

Stromkreislauf des Elektrozauns geschlossen ist.  

Der Nutzer*in haftet für alle Schäden, die bei der Nutzung durch unsachgemäßes Verhalten 

entstehen. Erforderliche Schadensbeseitigungsmaßnahmen erfolgen zu Lasten des Nutzers*in. 

Für die Beseitigung kann der Sportverein Dritte beauftragen.  

 

Die Rückgabe des Objektes hat in gereinigtem Zustand zu erfolgen. Putzutensilien sind mitzubringen.  

Erbrochenes ist in jedem Fall vom Nutzer*in zu entfernen und zu reinigen! 

Ob dieser Forderung entsprochen wurde, entscheidet allein der Vorstand nach eigenem Ermessen. 
 

Eventuelle Aktivitäten des Vereins aus dem laufenden Spielbetrieb heraus dürfen durch die Nutzung 

nicht beeinträchtigt werden. Der Verein wird jedoch, soweit möglich, auf die Interessen des Nutzers*in 

Rücksicht nehmen (siehe ggf. weitere Absprachen). 
 

Der Nutzer muss während der Nutzung anwesend sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn 

überwiegend Personen unter 18 Jahren das Objekt nutzen. 

Die Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Jugendschutz, Nachtruheschutz, 

Nichtraucherschutz, hygienische Anforderungen, GEMA) obliegt ausschließlich dem Nutzer*in. 

 

Das übergebene Inventar ist Bestandteil dieser Vereinbarung. Fehlendes Inventar ist auf eigene Kosten 

dem Verein zu ersetzen. 
 

Der Nutzer*in verpflichtet sich während der Veranstaltung, sämtliche Bier und Biermischgetränke (egal 

ob Zapf- oder Flaschenbier), insofern diese verzehrt werden bei folgendem Getränkehändler zu 

beziehen: 

Sauerland Getränke GmbH & Co. KG,  

Alte Heeresstr. 19, 59929 Brilon-Altenbüren,  

Tel. 02961 – 962840 

Eine Anlieferung erfolgt durch Sauerlandgetränke, ebenfalls die Abholung. Wir bitten den Nutzer*in sich 

rechtzeitig mit der Sauerland Getränke GmbH & Co. KG in Verbindung zu setzen. Eine Zapfanlage ist 

vorhanden. 

Der Nutzer*in ist verpflichtet, bei der Bestellung darauf hinzuweisen, dass der Verzehr im Sportheim 

des TuS Sportfreunde Gevelinghausen erfolgt. Bei Verstößen ist ein einmaliger Betrag von 100,00 € an 

den Verein zu zahlen. 

 

Für entstandene Schäden gegenüber Dritten haftet ausschließlich der Nutzer*in. 

 

Weitere Absprachen: 

              

              

              

 

Gevelinghausen, ________________   

TuS „Sportfreunde“ Gevelinghausen  Nutzer(in)  

_______________________________  __________________________________ 

 Vorstandsmitglied      Nutzer*in 

 (Name, Position 
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Auszufüllen bei Abnahme nach der Nutzung: 

 

Datum Abnahme:      

Zu zahlender Gesamtbetrag:     € 

Beanstandungen / Bemerkung: 

 

              

 

              

 

              

 

 

Gevelinghausen, den      

  

 

              

 Vorstandsmitglied       Nutzer(in) 

 (Name, Position) 


